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Gedenkbaum
Gemeinsam mit Pfarrer Bernhard Thum als Vertreter der 
Kirchengemeinden hat Bürgermeister Klaus Hämmerle mit 
Unterstützung des Gemeindebauhofs zum Gedenken für 
die Verstorbenen in der Corona-Pandemie einen Gedenk-
baum in der Freizeitanlage am Kirchberg in Oberwinden 
gepflanzt.

 

KOMMUNALES TESTZENTRUM 
WINDEN IM ELZTAL
Das Corona-Schnelltestzentrum in der Mehrzweckhalle 
Oberwinden (Reschenberg 7, 79297 Winden im Elztal) ist in 
den kommenden beiden Wochen wie folgt geöffnet:

Mittwoch, 21. April 2021  von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr 
Samstag, 24. April 2021  von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr 
Mittwoch, 28. April 2021  von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr 
Freitag, 30. April 2021   von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

Für die Durchführung eines Antigen-Schnelltests ist eine 
vorherige telefonische Anmeldung unter der Telefon-Nr.: 
07682 92360 erforderlich.

Die Abstriche werden von geschultem Personal durchge-
führt. Das Testangebot richtet sich nur an beschwerde-
freie Personen. Sollten Sie Corona-typische Symptome wie 
Fieber, trockenen Husten oder Störung des Geruchs- und 
Geschmacksinns aufweisen, wenden Sie sich bitte an Ihren 
Hausarzt.

Beim Besuch des KOMMUNALEN TESTZENTRUMS ist eine 
medizinische Maske oder eine FFP-2-Maske zu tragen und 
die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln sind einzu-
halten. Wir bitten sie ein Ausweisdokument und einen ei-
genen Kugelschreiber mitzubringen.

Die Bescheinigung über das Ergebnis des Schnelltests wird 
unter Einhaltung des Datenschutzes ausgehändigt. Bei ei-
nem positiven Testergebnis müssen sich die Betroffenen 
und ihre Haushaltsangehörigen umgehend in Quarantäne 
begeben. Die positiv getesteten Personen sollten sich mit 
dem Hausarzt in Verbindung setzen, damit ein PCR-Test zur 
Kontrolle durchgeführt werden kann.

Bitte nutzen Sie das Angebot sich freiwillig und kostenlos 
durch Antigen-Schnelltests auf eine mögliche Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 testen zu lassen. 

Herzlichen Dank den Helferinnen und Helfern für den Ein-
satz und die Unterstützung.

Straßenbeleuchtng wird überprüft
Die Netze BW führt im Zeitraum von KW17 und KW19 (26. 
April bis 14. Mai) die Überprüfung der Straßenbeleuch-
tungsmasten durch.
In einigen Fällen ist dabei das Betreten von Privatgrundstü-
cken unerlässlich.
Wir bitten um Beachtung und Verständnis.

Wasserzins und Abwassergebühren  
- 1. Abschlag 2021
Am 30. April 2021 wird die 1. Abschlagszahlung für den 
Wasserzins und die Abwassergebühren zur Zahlung fällig. 

Achtung:
Es wird keine gesonderte Abschlagsrechnung erstellt. Die 
Abschlagshöhe ist auf dem Jahresendabrechnungsbe-
scheid 2020, der mit Datum 07.01.2021 zugestellt wurde, 
vermerkt. Wir bitten um Beachtung und Überweisung der 
fälligen Beträge (zur Vermeidung von Mahngebühren und 
Säumniszuschlägen) - unter Angabe des Buchungszeichens 
- auf eines unserer bekannten Konten, sofern Sie der Ge-
meindekasse kein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben. 
Eventuell nach der Abrechnung für das Jahr 2020 entstan-
dene Überschüsse werden automatisch mit dem neuen Ab-
schlag verrechnet. 
Ihre Gemeindekasse
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Informationen für Mieter und Vermieter
Anmelden einer Wohnung
Es bleibt bei der allgemeinen Meldepflicht. Wer eine Wohnung 
bezieht, muss sich bei der Meldebehörde des neuen Wohnor-
tes innerhalb von zwei Wochen nach Einzug anmelden.
Folgende Ausnahmen von der Meldepflicht werden in das 
Bundesmeldegesetz neu aufgenommen:
•	 Wer in Deutschland aktuell bei einer Meldebehörde ge-

meldet ist, und für einen nicht länger als sechs Monate 
dauernden Aufenthalt eine weitere Wohnung bezieht, 
muss sich für diese weitere Wohnung nicht anmelden.

•	 Für Touristen, die sonst im Ausland wohnen, besteht 
eine Anmeldepflicht nach drei Monaten.

•	 Solange Bürgerinnen und Bürger aktuell bei einer Meld-
ebehörde in Deutschland gemeldet sind, müssen sie sich 
generell nicht anmelden, wenn sie in Krankenhäusern, 
Pflegeheime oder sonstigen Einrichtungen, die der Be-
treuung pflegebedürftiger oder behinderter Menschen 
oder der Heimerziehung dienen, aufgenommen wer-
den oder dort einziehen.

Mitwirkungspflicht des Wohnungsgebers – Bestätigung
Wieder eingeführt wird die Mitwirkungspflicht des Woh-
nungsgebers bzw. des Wohnungseigentümers bei der An-
meldung und bei der Abmeldung (z.B. beim Wegzug in das 
Ausland). Wohnungsgeber ist, wer einem anderen eine Woh-
nung tatsächlich zur Benutzung überlässt. Für Personen, die 
zur Untermiete wohnen ist der Hauptmieter Wohnungsgeber.
Damit können künftig sogenannte Scheinanmeldungen 
wirksamer verhindert werden. Wohnungsgeber bzw. die 
Wohnungseigentümer müssen den Mieterinnen und Mie-
tern den Ein- oder Auszug schriftlich bestätigen. Die Woh-
nungsgeberbescheinigung ist stets bei der Anmeldung in 
der Meldebehörde vorzulegen. Sie steht als Download auf 
der Homepage der Gemeinde Winden im Elztal (www.win-
den-im-elztal.de) zur Verfügung
Abmeldung einer Wohnung
Die Abmeldung einer Wohnung ist wie bisher nur bei Weg-
zug ins Ausland bzw. bei Aufgabe einer Nebenwohnung 
erforderlich. In diesen Fällen ist auch eine Wohnungsge-
berbescheinigung über den Auszug vorzulegen. Für die 
Abmeldung des Nebenwohnsitzes ist die Meldebehörde 
des Hauptwohnsitzes zuständig.
Weitergehende Informationen zum neuen Bundesmeldege-
setz finden Sie auf der nachfolgenden Internetseite: http://
www.bmi.bund.de/DE/Themen/Moderne-Verwaltung/Ver-
waltungsrecht/Meldewesen/meldewesen_node.html  

Im Rathaus wurden folgende Fundsachen abgegeben:
2 Fahrräder
1 Schlüssel mit Mäppchen
Die Fundsachen können während der Öffnungszeiten 
(Montag bis Freitag 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr, Donnerstag 
16:00 Uhr bis 18:00 Uhr) beim Fundbüro im Rathaus Ober-
winden, Bahnhofstraße 1, 79297 Winden im Elztal vom 
Verlierer abgeholt werden.

Landratsamt Emmendingen

Geflügelpest: Ministerium hat  
Expertentelefon eingerichtet
Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz Baden-Württemberg hat zur Geflügelpest im 
gesamten Land ein Expertentelefon eingerichtet. Die 
Mitarbeitenden geben Hinweise für Geflügelhalter in Ba-
den-Württemberg. Das Expertentelefon richtet sich sowohl 
an Tierhalterinnen und Tierhalter als auch an Bürgerinnen 
und Bürger bei Fragen zum aktuellen Vogelgrippegesche-
hen. Die Expertinnen und Experten stehen für Auskünfte 
täglich zwischen 8:00 und 18:00 Uhr unter Telefon 0711 126 
2233 zur Verfügung.
Mittlerweile gibt es auch bestätigte Befunde der Geflügel-
pest bei Wildvögeln. Wer ein totes Tier in freier Wildbahn 
findet, soll dieses auf keinen Fall ohne Handschuhe anfas-
sen. Wer einen toten Vogel findet, soll sich umgehend an 
das jeweils zuständige Bürgermeisteramt oder das Veteri-
näramt unter Telefon 07641 451 4400 oder per E-Mail vete-
rinaeramt@landkreis-emmendingen.de wenden. 

Verwaltung der Gemeinde

WINDEN IM ELZTAL
Anschrift: Bahnhofstraße 1
79297 Winden im Elztal

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 8:30 Uhr - 12:00 Uhr, Do. 16:00 Uhr - 18:00 Uhr 
Selbstverständlich sind nach Absprache auch Termine außerhalb 
der Öffnungszeiten möglich. 

Bürgermeister Klaus Hämmerle Tel. 07682 9236-10
Sekretariat Silvia Becherer Tel. 07682 9236-10
 Bianca Tränkle Tel. 07682 9236-10

Standesamt Andreas Schultes Tel. 07682 9236-22
Bürgerbüro Anja Florin Tel. 07682 9236-12
 Anja Läufer Tel. 07682 9236-14
 Natalie Burger Tel. 07682 9236-16
Rechnungsamt, Bauamt
 Michael Öhler Tel. 07682 9236-20
Gebühren/Steuern Andreas Schultes Tel. 07682 9236-22
Gemeindekasse Bettina Rietschle Tel. 07682 9236-24
 Eva Granget Tel. 07682 9236-24
Bauhof Martin Häringer Mobil 0177 6328119
Kläranlage  Norbert Riegger Tel. 07685 1268
Wassermeister  Martin Häringer Mobil 0172 7616283
Hausmeister Schulen
 Helmut Haas Mobil 0162 1326276

Telefax: 07682 9236-79
E-Mail: gemeinde@winden-im-elztal.de
Internet: www.winden-im-elztal.de

Amtsgericht Emmendingen - Grundbuchamt
(zuständig für Winden im Elztal)
Liebensteinstr. 2, 79312 Emmendingen
Tel. 07641/96587-600, Fax: 07641/96587-603

Einfach ausschneiden und gut sichtbar aufbewahren
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Längere Wartezeiten bei Abholung von 
Sperrmüll und Schrott
Die Abfallwirtschaft des Landratsamtes Emmendingen teilt 
mit, dass es bei der Abholung von Sperrmüll und Schrott so-
wie Kühlgeräten weiterhin zu längeren Wartezeiten kommt. 
Derzeit liegen zwischen Anmeldung und Abholung bis zu 
acht Wochen. Der Grund dafür ist eine verstärkte Nachfrage 
nach der Entsorgung von Sperrmüll und Schrott, die in der 
Corona-Pandemie anhält. Die Abfallwirtschaft bittet darum, 
die längeren Zeiten bei der Anmeldung zu berücksichtigen.

Neues Angebot  
der Kontaktstelle Frau und Beruf
Ab sofort montags von 9:00 bis 12:00 Uhr Kurzberatungen 
ohne Termin 
Die Kontaktstelle Frau und Beruf Freiburg – Südlicher Ober-
rhein ist Anlaufstelle für Frauen der Region zu allen beruf-
lichen Fragen. Mit einem neuen offenen Angebot bietet sie 
ab sofort Frauen zeitnah und unbürokratisch Unterstützung. 
Jeden Montag von 9:00 bis 12:00 Uhr können sich Ratsuchen-
de ohne Termin an die Beraterinnen der Kontaktstelle wen-
den. Sie erhalten Tipps und weiterführende Informationen, 
z.B. zu Um- und Neuorientierung, Bewerbungsfragen oder 
zur Existenzgründung. Je nach Anliegen kann gerne auch 
ein weiteres ausführliches Gespräch vereinbart werden. 
Die Beratungen sind vertraulich und kostenfrei. Telefoni-
sche Kurzberatungen unter 0761 201-1731, Weitere Infor-
mationen: www.frauundberuf.freiburg.de

Neue Ideen entwickeln: Kontaktstelle Frau und Beruf bie-
tet Werkstatt für Unternehmerinnen an
Die aktuelle Zeit stellt viele selbständige Frauen vor große 
Herausforderungen. Ein guter Zeitpunkt, um das eigene Ge-
schäftsmodell zu überprüfen, zu entwickeln und nachhaltig 
aufzustellen. Die Kontaktstelle Frau und Beruf Freiburg – 
Südlicher Oberrhein bietet dabei Unterstützung: Unter dem 
Motto „Strategisch, erfolgreich, zukunftsfähig“ findet an den 
drei Dienstagen, 27. April, 4. Mai und 11. Mai, jeweils vormit-
tags ein Workshop statt. Geplant sind zwei Onlinetreffen und 
eines vor Ort in der Aula des Innenstadtrathauses in Freiburg 
– sofern es die Lage zulässt. 
Die Werkstatt richtet sich an (Solo-)Unternehmerinnen, die 
bereits länger am Markt sind und über entsprechende Erfah-
rungen verfügen. Mit Blick auf die Auswirkungen der Coro-
na-Pandemie und auf aktuelle Trends wie die Digitalisierung 
kann es sinnvoll sein, die eigene unternehmerische Situation 
zu überdenken. Die Gründungs- und Karriereberaterin Ilona 
Rau verrät den Teilnehmerinnen, welches methodische und 
fachliche Handwerkszeug dabei hilft und regt Themen an, die 
bislang außerhalb des Blickfeldes lagen. Der Austausch mit 
anderen Unternehmerinnen bietet zusätzliche Impulse und 
ermöglicht, gegenseitig von den Erfahrungen zu profitieren. 
Die Teilnahmegebühr für die drei Vormittage beträgt 100 
Euro. Die Zahl der Teilnehmerinnen ist begrenzt. Anmel-
dungen sind ist ab sofort per Mail an frau_und_beruf@
stadt.freiburg.de möglich. Weitere Infos unter www.frau-
undberuf.freiburg.de.

Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau (SVLFG)
Lärm macht krank
Lärmschwerhörigkeit und Lärmtaubheit sind unheilbar. Sie 
nehmen in der Grünen Branche ständig zu. Darauf weist 
die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gar-
tenbau (SVLFG) anlässlich des Internationalen Tages gegen 
Lärm am Mittwoch, 28. April hin.

Bereits bei Geräuschen ab 65 dB(A) kommt es zu gesund-
heitsschädlichem Lärmstress und zu Spannungszuständen. 
Wiederkehrender Lärm ab 85 dB(A) schädigt das Gehör 
direkt. Wer meint, sich an Lärm gewöhnt zu haben und 
deshalb „immun“ zu sein, irrt. Unbewusst wirkt er auf Kör-
per und Psyche. Wer häufig in Bereichen hoher Schallpegel 
arbeitet, schädigt sein Gehör schwer und dauerhaft. Ein-
malige starke Lärmeinwirkungen können zu einem Knall-
trauma führen.
Lärm mindern, Gehör schützen
Allen voran gilt es, den Lärm zu mindern. Beim Kauf von 
Geräten und Maschinen hilft ein Blick auf die Emissionswer-
te in den Herstellerangaben. So bietet der Handel zum Bei-
spiel lärmarme Kreissägeblätter an. Kann der Geräuschpegel 
nicht unter 80 dB(A) gemindert werden, haben Arbeitgeber 
ihren Beschäftigten persönlichen Gehörschutz bereitzustel-
len. Dieser ist ab 85 dB(A) verpflichtend zu tragen.
Der richtige Gehörschutz
Die Auswahl an Gehörschutz ist vielfältig. Hier lohnt es 
sich, in der Produktinformation des Herstellers nach dem 
Dämmwert zu suchen. Kapselgehörschutz, aktiver Gehör-
schutz, Stöpsel oder Otoplastiken haben ganz unterschied-
liche Dämmwerte und Tragekomfort. Im ersten Schritt ist 
es jedoch unerlässlich, die zu erwartende Lärmbelastung 
– zum Beispiel durch Maschinen – zu ermitteln. Im zweiten 
Schritt muss der Dämmwert des Gehörschutzes laut Her-
stellerangaben ermittelt werden, um dann den geeigneten 
Gehörschutz zur Verfügung stellen zu können. So kann 
beispielsweise eine verkaufsfertige Motorsägen-Schutz-
kombination – bestehend aus Schutzhelm, Gesichtsschutz 
(Visier) und Gehörschutz – für lange Tageseinsatzzeiten 
von mehreren Stunden mit der Motorsäge einen ausrei-
chenden Schutz bieten, aber bei gleichzeitigem Einsatz 
eines Buschholzhackers nicht ausreichen. Ziel ist es, mit 
geeignetem Gehörschutz die Lärmbelastung pro Tag auf 
einen Wert von weniger als 85 dB(A) zu bringen. Weitere 
Informationen bieten die Broschüre „B 06 Körperschutz“ 
sowie die Internetseite www.svlfg.de/körperschutz.

Gewerbe Akademie Freiburg

Digitale Zahntechnik
Künstliche Schneidezähne sollten den benachbarten farb-
lich genau entsprechen. Wie das Zahntechnikern mit digi-
taler Unterstützung gelingt, zeigt eine zweitägige Fortbil-
dung an der Gewerbe Akademie der Handwerkskammer 
Freiburg. Am 9. und 10. Juli können Fachkräfte mit ''eLaB'' 
ein spezielles Programm erproben, mit dem sich anhand di-
gitaler Fotos der passende Farbton entwickeln lässt.
Die Teilnahme an der Fortbildung "Hand und Maschine" 
wird unter gewissen Voraussetzungen aus Mitteln des Eu-
ropäischen Sozialfonds gefördert. Auskünfte erteilt die 
Gewerbe Akademie unter Telefon 0761 15250-17. Infos im 
Netz: www.gewerbeakademie.de  

Ulrike Weiß geht neue Wege
Wechsel bei der ZweiTälerLand Tourismusgesellschaft steht 
an
Gewichtige personelle Veränderungen stehen bei der Zwei-
TälerLand Tourismusgesellschaft (ZTL) an. Geschäftsführe-
rin Ulrike Weiß wird im Herbst dieses Jahres ausscheiden, 
um eine neue berufliche Aufgabe zu übernehmen.
In einem Schreiben an die Städte- und Gemeinden, den 
Marketing-Ausschuss und die Partner des ZweiTälerLandes 
betont Ulrike Weiß, dass sie fast 14 Jahre lang mit großer 
Freude und Begeisterung für die Tourismusregion gearbei-
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tet habe. „Das ZweiTälerLand, seine Menschen und seine 
Landschaften sind mir wirklich sehr ans Herz gewachsen,“ 
Das mache ihr das Abschiednehmen sehr schwer. „Ande-
rerseits ergibt sich für mich im Herbst eine neue berufliche 
Herausforderung bei der Naturgarten Kaiserstuhl GmbH 
und für das ZweiTälerLand die Chance, mit einer neuen 
Geschäftsführung, neue Ideen und neue Ziele anzugehen,“ 
schreibt Ulrike Weiß weiter. Die Ober-/Bürgermeister der 
sieben ZTL-Orte (Biederbach, Elzach, Gutach im Breisgau, 
Gütenbach, Simonswald, Waldkirch und Winden im Elztal) 
haben beschlossen, die Geschäftsführerstelle öffentlich 
auszuschreiben, was mittlerweile erfolgt ist. Der Vorsitzen-
de der Gesellschafterversammlung Bürgermeister Stephan 
Schonefeld (Gemeinde Simonswald) erklärt dazu: „Wir 
danken Ulrike Weiß für ihre langjährige engagierte Arbeit 
für den Tourismus im Elztal & Simonswäldertal. Wir hoffen 
auf interessante Bewerbungen für ihre Nachfolge.“

Öffnungszeiten der kath. Pfarrbüros
Elzach,    Kirchplatz 6, Tel.: 07682 / 8083-0, 
     Fax: 07682 / 8083-10
     E-Mail: info@kath-oberes-elztal.de
Öffnungszeiten: Mittwoch, Donnerstag, Freitag 
         von 09.00 - 12:00 Uhr
     Donnerstag  von 15:00 - 18:00 Uhr
Oberwinden,  Kirchberg 16, Tel.: 07682 / 256, 
     Fax: 07682/ 8435
     E-Mail: hoernleberg@kath-oberes-elztal.de
Öffnungszeiten: Montag und Donnerstag 
         von 09:00 - 12:00 Uhr,
     Mittwochnachmittag 
         von 15:00 - 18:00 Uhr

Gottesdienstzeiten
St. Stephan, Oberwinden
Sonntag, 25. April
10:00 Uhr  Eucharistiefeier

Keine Wallfahrtseröffnung am 1. Mai!
Durch die Verschärfung der Corona-Pandemie wird auch 
in diesem Jahr eine Wallfahrtseröffnung am 1. Mai 2021 
auf dem Hörnleberg nicht möglich sein. Ebenso gilt dies 
für die Neunlindenkapelle. Die Auflagen die uns durch 
die Hygienebestimmungen gegeben sind lassen auch eine 
Öffnung des Gasthauses auf dem Hörnleberg nicht zu. Für 
eventuelle Möglichkeiten zur Kapellen Öffnung auf dem 
Hörnleberg braucht es einen Ordnerdienst. Wenn Sie sich 
dazu bereitstellen wollen, melden Sie sich bitte bei Herrn 
Pfr. Bernhard Thum unter Telefon 07682 923810. Sollte es 
in den kommenden Wochen zu Veränderungen kommen 
informieren wir Sie über die Homepage vom Hörnleberg 
www.hoernleberg.de

Aktuelles für unsere Gemeinden
Die Kirchengemeinderäte haben entschieden: bis ein-
schließlich Sonntag, 9. Mai feiern wir Gottesdienst digital.
Geplant ist, mit Himmelfahrt am 13. Mai die Gottesdienste 
im Freien zu feiern. 
Wir laden herzlich ein und bitten Sie/ euch, sich anzumel-
den per Telefon 07682 8281. Dann schicken wir Ihnen den 
Zugangscode.  

Sonntag, 25. April  - 10:30 Uhr  per Zoom
Sonntag, 2. Mai  - 10:30 Uhr  per Zoom
Sonntag, 9. Mai  - 10:30 Uhr  per Zoom 

Liebe Leserin, lieber Leser,  
was ist bei Ihnen übrig von Ostern? Ich habe da noch einen 
Schokohasen, ihm fehlen aber auch schon die Ohren… Und 
dann? Ostern?
Geht es Ihnen auch wie mir: Ich stecke schon wieder tief im 
Alltag! Es ist sooo anstrengend!
Doch die eine Ostergeschichte geht mir nicht aus dem Sinn: 
die Freunde von Jesus sind zurück in ihrem Alltag. Von ir-
gendwas müssen sie ja leben als Fischer. Zurück am See Ge-
nezareth taucht der auferstandene Jesus auf. Er steht am 
Ufer und redet die ganze Zeit vom Essen, fragt: „Kinder, 
habt ihr kein Brot?“ Und er sieht die müden erschöpften 
Freunde bei der Arbeit und sagt: „Ich weiß schon, so ist das: 
was muss, das muss. Und wenn ihr schon wieder so tief im 
Alltag steht, dann will ich euch helfen.“ Habt ihr, was ihr 
braucht: Wo ihr euch jetzt wieder abmüht im Homeoffice 
und mit den Kindern und Jugendlichen zwischen Kita und 
Schule und Wechselunterricht. Wo ihr antriebslos auf dem 
Sofa sitzt. Wo ihr kopfschüttelnd vor den Maßnahmen in 
der 3. Welle der Pandemie steht oder gerade in Quaran-
täne isoliert seid? Ich höre, wie Jesus reagiert: „Ich weiß 
schon… Was muss, das muss. Aber wenn ihr schon müsst, 
dann sollt ihr wissen: Ich habe, was ihr braucht. Bei mir 
findet ihr, was euren Herzhunger und euren Seelendurst 
stillt.“ Ich begreife: Ostern ist kein Sonntagsmoment. Os-
tern ist für den Alltag, für mittendrin.
Ich wünsche Ihnen und Euch, wünsche uns weiterhin 
FROHE OSTERN! 
Ihre/ Eure Pfarrerin
Barbara Müller-Gärtner 

Gerne können Sie sich mit Ihrem Anliegen an uns wenden: 
So erreichen Sie Pfarrerin Barbara Müller-Gärtner, Telefon 
07682 8281, barbara.mueller-gaertner@kbz.ekiba.de 
Pfarrbüro: Zollstockstr. 6, 79215 Elzach, 
Öffnungszeiten:  dienstags, 10:30 bis 12:00 Uhr, 
      donnerstags,15:00 bis 16:30 Uhr, 
Telefon   07682 8281
E-Mail:   Elzach-oberprechtal@kbz.ekiba.de//  
Homepage:  www.eki-elzach-oberprechtal.de, 
Pfarrhaus:  Triberger Str. 4, 79215 Elzach-Oberprechtal, 
Angebote für Kinder: www.kirchemitkindern-digital.de
Homepage des Kirchenbezirks Emmendingen www.kirchen-
bezirk-em.de oder der Badischen Landeskirche www.ekiba.
de. Dort finden Sie weitere Informationen und Angebote. 
Evangelisches Pfarramt der Evangelischen Kirchengemein-
den Elzach und Oberprechtal, Zollstockstr. 6, 79215 Elzach, 
Telefon 07682 8281, Fax 07682 67647, 
E.Mail: elzach-oberprechtal@kbz.ekiba.de

Sammelaktion für Bodenuntersuchung
Der BLHV Ortsverein führt eine Sammelaktion für Boden-
untersuchung durch.
Nach der Düngeverordnung müssen für alle Schläge grö-
ßer 1 ha, unabhängig ob Acker oder Dauergrünland ein 
Bodenuntersuchungsergebnis für Phosphat, Kali und den 
pH-Wert vorliegen.
Die Ergebnisse dürfen nicht älter als 6 Jahre – bei Extensi-
vem Dauergrünland nicht älter als 9 Jahre sein. Der Nach-
weis der Bodenuntersuchungen ist unabhängig von der 
Betriebsgröße.
Wer an der Sammelaktion teilnehmen möchte, meldet sich 
bei: Christian Spitz, Telefonnummer 07685 9131131
Der Vorstand
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■ noTDIensTe 
Notruf Polizei:  110 
Notruf Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst:  112
Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst (allgemein-, kin-
der-, augen- und HNO-ärztlicher Notfalldienst): 
116 117 (Anruf ist kostenlos); 
Gift-Notrufzentrale:  0761 19240
Freiburg (allgemeiner Notfalldienst), Allgemeine Notfall-
praxis Freiburg, Universitätsklinikum Freiburg, Sir-Hans-A.-
Krebs-Straße, 79106 Freiburg im Breisgau,
Mo., Di., Do.     von 20:00 Uhr bis 24:00 Uhr,
Mi., Fr.      von 16:00 Uhr bis 24:00 Uhr,
Sa., So. und Feiertag  von   8:00 Uhr bis 24:00 Uhr
Kinder-Notfallpraxis Freiburg am St. Josefskrankenhaus,
Sautierstraße 1, 79104 Freiburg im Breisgau
Mo. bis Do.     von 19:00 Uhr bis 22:30 Uhr,
Fr.        von 16:00 Uhr bis 22:30 Uhr,
Sa., So. und Feiertag  von   8:00 Uhr bis 22:30 Uhr
Von 22:30 Uhr bis 08:00 Uhr erfolgt die Notfallbehandlung 
durch das Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin des Uni-
versitätsklinikums, Mathildenstraße 1 (Anfahrt über Heilig-
geiststraße 1) in 79106 Freiburg im Breisgau.
Augen-Notfallpraxis an der Universitätsaugenklinik Freiburg,
Kilianstr. 5, 79106 Freiburg im Breisgau,
Mo., Di., Do.     von 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr,
Mi.       von 13:00 Uhr bis 22:00 Uhr,
Fr.        von 16:00 Uhr bis 22:00 Uhr,
Sa., So. und Feiertag von   8:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Notfallpraxis am Kreiskrankenhaus Emmendingen,
Gartenstraße 44, 79312 Emmendingen, Öffnungszeiten der 
Notfallpraxis (vorherige Anmeldung nicht erforderlich)
Mo., Di. und Do.   von 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr,
Mi. und Fr.     von 16:00 Uhr bis 22:00 Uhr,
Sa., So. und Feiertag  von   8:00 Uhr bis 22:00 Uhr

■ ApoTHeKen-noTDIensTe
Dienstbereitschaft von 8:30 Uhr bis 8:30 Uhr des folgenden Tages:
Mi., 21.04. Kandel-Apotheke, Waldkirch
    Lange Str. 58, Tel. 07681 9320
Do., 22.04.  Breisgau-Apotheke, Teningen
    Alemannenstr. 2a, Tel. 07641 8460
    Kandel-Apotheke, Waldkirch
    Fabrik Sonntag 5a, Tel. 07681 4925250
Fr., 23.04.  Apotheke auf der Bleiche, Emmendingen
    Lessingstr. 19, Tel. 07641 51852
Sa., 24.04. Apotheke im Kohlerhof, Denzlingen
    Rosenstr.1, Tel. 07666 949110
So., 25.04.  Bürkle-Apotheke, Emmendingen
    Schillerstr. 19, Tel. 07641 42301
    Schwarzwald-Apotheke, Simonswald
    Talstr. 36a, Tel. 07683 794
Mo., 26.04.  Stadt-Apotheke, Waldkirch
    Lange Str. 37, Tel. 07681 497110
Di., 27.04.  easyApotheke, Emmendingen
    Freiburger Str. 4, Tel. 07641 954280

■ pfLeGeDIensTe
Kirchliche Sozialstation Oberes Elztal e.V.
Schwimmbadstraße 11, 79215 Elzach, Telefon 07682 909040,
Fax 07682 909041
Dorfhelferin, Einsatzleitung
Christine Schwendemann-Brugger, Telefon 07682 920202
Ambulanter Pflegedienst Heike Schmook
Spitzenbacher Straße 16, 79297 Winden im Elztal
Telefon 07682 921537, Fax 07682 921538
Pflegestützpunkt des Landkreises Emmendingen
Romaneistraße 3, 79312 Emmendingen
Kontakt und Terminvereinbarung 
Telefon 07641 451-3091, -3095, -3025,
E-Mail: pflegestuetzpunkt@landkreis-emmendingen.de.; 
www.landkreis-emmendingen.de

Die Beratungen erfolgen telefonisch oder persönlich im Pfle-
gestützpunkt Emmendingen in den Außensprechzeiten oder 
beim Hausbesuch
Herbstzeit - Betreutes Wohnen für alte und pflegebedürftige 
Menschen in (Gast-)Familien
Landvogtei 5, 79312 Emmendingen, Telefon 07641 9671590, 
www.herbstzeit-bwf.de

■ sprecHsTunDe Des cArITAs-sozIALDIensTes
Caritas-Sozialdienst – Allgemeine Sozial- und Lebensberatung
Dipl.-Soz.-Päd. Frau Drechsel, Telefon 07642 9214123
Diakonisches Werk Emmendingen
Karl-Friedrich-Str. 20, 79312 Emmendingen, Telefon 07641 
9185-13 (Frau Homburger) und 07641 9185-16 (Frau Funk)
Außensprechstunde dienstags zwischen 10:00 Uhr und 13:00 
Uhr (nach Vereinbarung) im evang. Gemeindezentrum Her-
bolzheim, Hansjakobstr. 8

■  erGänzenDe unAbHänGIGe TeILHAbeberATunG 
für menscHen mIT beHInDerunG (euTb)

Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung für Menschen 
mit Behinderung (EUTB)
EUTB Lebenshilfe KV Emmendingen e.V.
Karl-Friedrich-Str. 68/1, 79312 Emmendingen, 
Telefon 07641 93341-214 (Frau Heiß und Frau Kasper), 
Außensprechstunde in Waldkirch freitagnachmittags.
Termine bitte telefonisch vereinbaren.
EUTB Diakonisches Werk Emmendingen
Karl-Friedrich-Str. 20, 79312 Emmendingen; 
Telefon: 07641 9185-13 (Frau Hensel), 07641 9185-16 (Frau 
Funk); Außensprechstunde in Herbolzheim dienstagvormittags.
Termine bitte telefonisch vereinbaren.
EUTB Deutsches Rotes Kreuz KV Emmendingen e.V.
Milchhofstr. 1b, 79312 Emmendingen, Telefon 07641 96212-
65 (Frau Thiemann); Außensprechstunde in Elzach donners-
tags, Termine bitte telefonisch vereinbaren.

■  noTruf-fAx Der InTeGrIerTen LeITsTeLLe DIreKT 
über 112 erreIcHbAr

Wer einen Notruf per Fax absetzen will, kann dies nun über 
die Notrufnummer 112 tun. Den Vordruck kann man über 
die Homepage des DRK-Kreisverbandes Emmendingen unter 
www.drk-emmendingen.de, Rubrik Rettungsdienst, Integ-
rierte Leitstelle, herunterladen.

■ KreIssenIorenrAT Des LAnDKreIses emmenDInGen
www.kreisseniorenrat-emmendingen.de

■ fAcHsTeLLe sucHT
Beratung, Behandlung, Prävention
Mauermattenstraße 8, Waldkirch, Telefon 07681 24623
Dienstag und Donnerstag 10:00 bis 17:00 Uhr, 
E-Mail fs-emmendingen@bw-lv.de
Emma, Jugend- und Drogenberatung
Friedhofstraße 1, Waldkirch, Telefon 07681 3891 

■ KrebsInformATIonsDIensT 
Telefon 0800 420 3040, kostenfrei, täglich 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr
E-Mail: krebsinformationsdienst@dkfz.de;
Internet: www.krebsinformationsdienst.de

■ HILfeTeLefon „GeWALT GeGen frAuen“
Rufnummer 08000 116 016 oder www.hilfetelefon.de.
Frauenhorizonte: 
Telefon 0761 2858585 oder info@frauenhorizonte.de

■ TIerärzTLIcHer noTDIensT
Falls der zuständige Tierarzt nicht erreichbar ist, versieht den 
tierärztlichen Notdienst für Kleintiere an diesem Wochenende:
Samstag/Sonntag, 24./25.04.2021
Dr. Kissel, Kenzingen, Offenburger Str. 23, Tel. 07644 559
Drs. Rudloff, Elzach, Brandstr. 10, Tel. 07682 290
Der Notfalldienst für Großtiere wird am Sonntag in der Zeit 
von 10 - 18 Uhr versehen.

WIcHTIGe rufnummern, noTDIensTe
unD bereITscHAfTsDIensTe


